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Checkliste Antrag Exportgarantien G1 und G2 
für eine direkte bzw. indirekte Lieferung /Leistung 

Erforderliche Unterlagen für die Bearbeitung Ihres Antrages: 

— Antragsformular des Exporteurs, vollständig ausgefüllt und firmenmäßig gefertigt 

Die Antragstellung ist auch online über https://my.oekb.at möglich. 

— Informationen zur Risikobeurteilung des ausländischen Vertragspartners (aktuelle Büroauskunft, Bilanzen 
zumindest der letzten 2 Jahre) für Geschäftsfälle ohne Vorliegen bankmäßiger Sicherheiten 

Nur bei der ersten Antragstellung beizubringen: 

— Kenntnisnahme der AGB für G1- und G2-Garantien durch den Exporteur 

— SEPA-Lastschriftmandat zur Verrechnung des Garantieentgelts 

— Zustimmungserklärung für Notifikationen für beantragte sowie zukünftige Geschäftsfälle.  
Diese entfällt bei Absicherungen mit einem Zahlungsziel unter 2 Jahren.  

— KYC-Informationen: 

– Kundendatenblatt (Formular) 

– Farbkopie der Reisepässe der uns gegenüber vertretungsbefugten Organe Ihrer Firma 

– Firmenbuchauszug zum Nachweis von Firma und Sitz (nicht älter als 6 Wochen) 

– Bestätigung, ob der Firmensitz auch der Sitz der zentralen Verwaltung ist 

– Bekanntgabe der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers Ihres Unternehmens – gefragt ist/sind 
jene natürliche/n Person/en in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle Ihr Unternehmen letztlich 
steht 

– Wird die Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung betrieben? 

 

Die OeKB behält sich vor, im Einzelfall zusätzliche Informationen nachzuverlangen. 

 

 
Für eine allfällige Kombination mit einer Garantie G3 (gebundener Finanzkredit) oder G9 
(Forderungsankauf) nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Hausbank auf.   
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Checkliste Antrag Exportgarantie G3 
für einen gebundenen Finanzkredit/Akkreditivbestätigung 

Erforderliche Unterlagen für die Bearbeitung Ihres Antrages: 

— Antragsformular der Bank, vollständig aufgefüllt und firmenmäßig gefertigt  

Die Antragstellung ist auch online über https://my.oekb.at möglich. 

— Informationen zur Risikobeurteilung des ausländischen Vertragspartners (aktuelle Büroauskunft, Bilanzen 
zumindest der letzten 2 Jahre) für Geschäftsfälle ohne Vorliegen bankmäßiger Sicherheiten 

— Rückgarantie des Exporteurs, sofern diese erforderlich ist und von OeKB akzeptiert wird 

— Zusatzerklärung des Exporteurs zu Anti-Bribery und Auslandsanteil.  
Diese entfällt bei der Kombination mit einer Exportgarantie G1. 

— Zustimmungserklärung für Notifikationen für den konkreten Geschäftsfall. 
Diese entfällt bei Absicherungen mit einem Zahlungsziel unter 2 Jahren. 

Nur bei der ersten Antragstellung beizubringen: 

— Kenntnisnahme der AGB für G3- und G9-Garantien durch die Bank 

— SEPA-Lastschriftmandat zur Verrechnung des Garantieentgelts 

— KYC-Informationen der Bank  

— KYC-Informationen des Exporteurs: (bei Geschäftsfällen mit Rückgarantie des Exporteurs) 

– Kundendatenblatt (Formular) 

– Farbkopie der Reisepässe der uns gegenüber vertretungsbefugten Organe Ihrer Firma 

– Firmenbuchauszug zum Nachweis von Firma und Sitz (nicht älter als 6 Wochen) 

– Bestätigung, ob der Firmensitz auch der Sitz der zentralen Verwaltung ist 

– Bekanntgabe der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers Ihres Unternehmens – gefragt ist/sind 
jene natürliche/n Person/en in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle Ihr Unternehmen letztlich 
steht 

– Wird die Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung betrieben? 

 

Die OeKB behält sich vor, im Einzelfall zusätzliche Informationen nachzuverlangen. 

  

https://my.oekb.at/
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Checkliste Antrag Exportgarantie G4 
für eine Auslandsinvestition (Beteiligungsgarantie) 

Erforderliche Unterlagen für die Bearbeitung Ihres Antrages: 

— Antragsformular des Exporteurs, vollständig aufgefüllt und firmenmäßig gefertigt  

Die Antragstellung ist auch online über https://my.oekb.at möglich. 

Nur bei der ersten Antragstellung beizubringen: 

— Kenntnisnahme der AGB für G4-Garantien durch den Investor 

— SEPA-Lastschriftmandat zur Verrechnung des Garantieentgelts 

— KYC-Informationen des Investors: 

– Kundendatenblatt (Formular) 

– Farbkopie der Reisepässe der uns gegenüber vertretungsbefugten Organe Ihrer Firma 

– Firmenbuchauszug zum Nachweis von Firma und Sitz (nicht älter als 6 Wochen) 

– Bestätigung, ob der Firmensitz auch der Sitz der zentralen Verwaltung ist 

– Bekanntgabe der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers Ihres Unternehmens – gefragt ist/sind 
jene natürliche/n Person/en in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle Ihr Unternehmen letztlich 
steht 

– Wird die Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung betrieben? 

 

Die OeKB behält sich vor, im Einzelfall zusätzliche Informationen nachzuverlangen. 

 

 
Bitte denken Sie auch an die Möglichkeit einer Finanzierung Ihrer Auslandsinvestition mit einer 
Beteiligungsfinanzierung 

 

  

https://my.oekb.at/
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Checkliste Antrag Exportgarantie G5  
für einen revolvierenden Saldorahmen für einen Abnehmer 

Erforderliche Unterlagen für die Bearbeitung Ihres Antrages:  

— Antragsformular des Exporteurs, vollständig aufgefüllt und firmenmäßig gefertigt. 

— Informationen zur Risikobeurteilung des ausländischen Vertragspartners (aktuelle Büroauskunft, Bilanzen 
zumindest der letzten 2 Jahre) für Geschäftsfälle ohne Vorliegen bankmäßiger Sicherheiten 

Nur bei der ersten Antragstellung beizubringen: 

— Kenntnisnahme der AGB für G5-Garantien durch den Exporteur 

— SEPA-Lastschriftmandat zur Verrechnung des Garantieentgelts  

— KYC-Informationen des Exporteurs: 

– Kundendatenblatt (Formular) 

– Farbkopie der Reisepässe der uns gegenüber vertretungsbefugten Organe Ihrer Firma 

– Firmenbuchauszug zum Nachweis von Firma und Sitz (nicht älter als 6 Wochen) 

– Bestätigung, ob der Firmensitz auch der Sitz der zentralen Verwaltung ist 

– Bekanntgabe der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers Ihres Unternehmens – gefragt ist/sind 
jene natürliche/n Person/en in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle Ihr Unternehmen letztlich 
steht 

– Wird die Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung betrieben? 

 

Die OeKB behält sich vor, im Einzelfall zusätzliche Informationen nachzuverlangen. 
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Checkliste Antrag Exportgarantie G9 
für einen Forderungsankauf 

Erforderliche Unterlagen für die Bearbeitung Ihres Antrages: 

— Antragsformular der Bank, vollständig aufgefüllt und firmenmäßig gefertigt  

Die Antragstellung ist auch online über https://my.oekb.at möglich. 

— Informationen zur Risikobeurteilung des ausländischen Vertragspartners (aktuelle Büroauskunft, Bilanzen 
zumindest der letzten 2 Jahre) für Geschäftsfälle ohne Vorliegen bankmäßiger Sicherheiten 

— Rückgarantie des Exporteurs, sofern diese erforderlich ist und von OeKB akzeptiert wird 

— Zusatzerklärung des Exporteurs zu Anti-Bribery und Auslandsanteil 
Diese entfällt bei der Kombination mit einer Exportgarantie G1. 

— Zustimmungserklärung für Notifikationen für den konkreten Geschäftsfall 
Diese entfällt bei Absicherungen mit einem Zahlungsziel unter 2 Jahren. 

Nur bei der ersten Antragstellung beizubringen: 

— Kenntnisnahme der AGB für G3- und G9-Garantien durch die Bank 

— SEPA-Lastschriftmandat zur Verrechnung des Garantieentgelts 

— KYC-Informationen der Bank 

— KYC-Informationen des Exporteurs (bei Geschäftsfällen mit Rückgarantie des Exporteurs) 

– Kundendatenblatt (Formular) 

– Farbkopie der Reisepässe der uns gegenüber vertretungsbefugten Organe Ihrer Firma 

– Firmenbuchauszug zum Nachweis von Firma und Sitz (nicht älter als 6 Wochen) 

– Bestätigung, ob der Firmensitz auch der Sitz der zentralen Verwaltung ist 

– Bekanntgabe der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers Ihres Unternehmens – gefragt ist/sind 
jene natürliche/n Person/en in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle Ihr Unternehmen letztlich 
steht 

– Wird die Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung betrieben? 

 

Die OeKB behält sich vor, im Einzelfall zusätzliche Informationen nachzuverlangen. 

https://my.oekb.at/

